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1.5  Rechtliche Gegebenheiten: 

Grundbuchlich gesicherte In Abteilung 11 des Grundbuchs von Heringen 
Belastungen: 

Blatt 1260 

bestehen keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 

Grundbuch nach dem Stand vom 16.01.2024 

Anmerkung: Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung 111 des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schul-
den beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Kaufpreises 
ausgeglichen werden. 

Eintragungen im Baulasten- Das Baulastenverzeichnis enthält in Baulastenblatt Nr. 00027 
verzeichnis: folgende Eintragung: 

„Die in der beigefügten, beglaubigten Abzeichnung der Flurkarte 
vermaßt dargestellte Fläche von 9,50 m * 3,00 m wird dem Nach-
bargrundstück Gemarkung Heringen, Flur 46, Flurstück 85/2, bei 
der Bemessung der Abstände und Abstandsflächen zugerechnet. 
Von dieser Teilfläche sind bei der Errichtung baulicher Anlagen die 
jeweiligen bauordnungsrechtlich notwendigen Abstände und Ab-
standsflächen einzuhalten." 

Diese Eintragung begünstigt das Bewertungsgrundstück, so 
dass hieraus keine Wertbeeinflussung ergeht. 
Anzumerken ist, dass der im aktuellen Lageplan dargestellte 
Grenzverlauf der betroffenen Grundstücksgrenze vom 
Grenzverlauf der 1992 in der Liegenschaftskarte eingetra-
genen Baulast abweicht und entsprechend korrigiert werden 
müsste. Die Abweichung betrifft den mit der Doppelgarage 
bebauten Grundstücksbereich, der inzwischen zum Bewer-
tungsgrundstück gehört. 

Ausweisung im Flächen- Flächenausweisung nach der allgemeinen Art der baulichen Nut-

 

nutzungsplan: zung (Bauflächen)  gem.  § 1 BauNVO: 

gemischte Baufläche (M) 

Bebauungsplan: Es besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

Das Grundstück liegt im Innenbereich. Für die Zulässigkeit eines 
Vorhabens gelten hier die Bestimmungen des § 34 BauGB. 

Baugenehmigung: Für die baulichen Anlagen auf dem Bewertungsgrundstück lagen 
bauaufsichtlich geprüfte Bauunterlagen vor, die jedoch hinsichtlich 
der Grundrissaufteilung von der tatsächlichen Ausführung abwei-
chen. Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Le-
galität der vorhandenen baulichen Anlagen vorausgesetzt. 
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1.6 Herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen: 

Baugesetzbuch — BauGB 
Immobilienwertermittlungsverordnung — ImmoWertV Wertermitt-

 

lungsrichtlinie — WertR 2006 
Landesbauordnung 
einschlägige Fachliteratur und Tabellenwerke 
Grundbuchauszug, Flurkarte 
Straßenkarte, Topografische Karte 
Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte,  etc.),  Baubeschreibung 
Wohn-, bzw. Nutzflächen- und Kubaturberechnung 
Erforderliche Daten der Wertermittlung aus eigener Bibliothek 
Vergleichskaufpreise aus der eigenen Sammlung 
Bodenrichtwerte und Auskünfte des Gutachterausschusses 
Bodenrichtwertkarte 
Flächennutzungsplan und ggf. Bebauungsplan (soweit vorhanden) 
örtliche Feststellungen, 
Fotografien 
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2 Ermiitluna des Verkehrswerts 

2.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilien-Wohnhaus und einer Doppelgarage 
bebaute Grundstück in 65597 Hünfelden-Heringen, Borngasse 10, zum Wertermittlungsstichtag 
29.02.2024 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Heringen 1260 1 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Heringen 46 85/2 490 m2 

2.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 21mmoWertV 
21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe 
des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträ-
gen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren  (gem.  §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von 
Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der bauli-
chen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung  (gem.  §§ 27 — 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis 
wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsme-
thode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren  (gem.  § 28 ImmoWertV 21) ergibt 
sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum 
Wertermittlungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert 
der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbe-
baut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen 
werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens 
für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im 
Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter 
Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausi-
bilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der 
Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück 
in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen — wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zu-
stand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grund-
stückszuschnitt — sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück be-
treffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zäh-
len insbesondere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

2.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 60,00 €/m2  zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie 
folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche (f) = 500 m2 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

 

Wertermittlungsstichtag = 29.02.2024 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Grundstücksfläche (f) = 490 m2 
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Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 

29.02.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I.Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

 

beitragsfreier Bodenrichtwert 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

= 60,00 €/m2 

 

II.Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 29.02.2024 x 1,00 

 

Ill.  Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 60,00 €/m2 

 

Fläche (m2) 500 490 x 1,00 

 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land x 1,00 

 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 60,00 €/m2 

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 60,00 €/m2 

 

Fläche x 490 m2 

 

beitragsfreier Bodenwert = 29.400,00 € 
rd.29.40Q04 

 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 29.02.2024 insgesamt 9.400,00  €. 
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2.4 Sachwertermittlun 

2.4.1 SachwertberechnunQ 

Gebäudebezeichnung 

 

Einfamilien-Wohnhaus Doppelgarage 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 829,00 €/m2  BGF 245,00 €/m2  BGF 

Berechnungsbasis 

   

• Brutto-Grundfläche (BGF) x 421,00 m2 51,00 m2 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + -22.500,00 € 

 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen = 326.509,00 € 12.495,00 € 
im Basisjahr 2010 

   

Baupreisindex  (BPI)  29.02.2024 (2010 = 100) x 179,1/100 179,1/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen = 584.777,62 € 22.378,55 € 
am Stichtag 

   

Alterswertminderung 

   

• Modell 

 

linear linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

 

70 Jahre 50 Jahre 

• Restnutzungsdauer (RND) 

 

30 Jahre 30 Jahre 

• prozentual 

 

57,14 % 40,00% 

• Faktor x 0,4286 0,6 

Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Her- = 250.635,69 € 13.427,12 € 
stellungskosten 

   

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + 5.000,00 € 

 

(Zeitwert) 

   

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 255.635,69 € 13.427,12 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Sachwert 

Sachwertfaktor 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Sachwert 

269.062,81 € 

+ 10.762,51 € 

= 279.825,32 € 

+ 29.400,00 € 

= 309.225,32 € 

x 1,00 

- 35.000,00 € 

= 274.225,32 € 

rd. 274.000,00 € 
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2.4.2 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF)) wurde von mir durchgeführt. Die Be-
rechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 — Ausgabe 2005 
bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen 
bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [21, Teil 1, Kapitel 16 und 17); 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und 
den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der An-
satz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pau-
schale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 
3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. 
Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen 
Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Einfamilien-Wohnhaus 

Bezeichnung 

Zuschläge zu den Herstellungskosten (Einzelaufstellung) 

Räume ohne Wohnraumqualität im EG rd. 45 m2  x 500,- €/m2 

Summe 

Gebäude: Einfamilien-Wohnhaus 

durchschnittliche 

Herstellungskosten 

-22.500,00 € 

-22.500,00 € 

Bezeichn Zeitwert 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung) 

Balkon 

Summe 1 5.000,00 € 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt 
mittels dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Ba-
sisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 
4.04.1 abgedruckt. Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag 
zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche 
Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 
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Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und prozentual 
in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01 .5 angegebenen Erfah-
rungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachver-
ständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung 
unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert 
(inkl. BNKI 

prozentuale Schätzung: 4,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. I 10.762,51 € 
(269.062,81 €) 

Summe 1 10.762,51 € 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Be-
stimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wer-
termittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann ver-
längert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten 
zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durch-
geführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder 
zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 be-
schriebene Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 

für das Gebäude: Einfamilien-Wohnhaus 

Das  ca.  1900 errichtete Gebäude wurde in den 1 990er Jahren baulich erweitert und 1998 zu Wohnzwe-
cken ausgebaut. 

Aufgrund der durchgeführten Baumaßnahme wird zunächst das „vorläufige fiktive Baujahr" in Ansatz ge-
bracht. 

Zur Ermittlung des „vorläufigen fiktiven Baujahrs" aufgrund der durchgeführten Baumaßnahme werden 
folgende Einflussgrößen herangezogen: 

• Jahr der Fertigstellung: 1998, 

• übliche Gesamtnutzungsdauer: 70 Jahre. 
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Da bei der Erweiterung des Gebäudes einige Gebäudeteile erhalten geblieben sind, wird nicht das Jahr 
der Baumaßnahme als „vorläufiges fiktives Baujahr" angesetzt. In Abhängigkeit vom Umfang der erhalten 
gebliebenen Gebäudeteile wird dem Gebäude nachfolgend ein „vorläufiges fiktives Alter im Jahr der Er-
weiterung" zugeordnet. 

Daraus ergibt sich folgender Abschlag am bzw. folgendes fiktives Alter im Erneuerungsjahr: 

70 Jahre Gesamtnutzungsdauer x 20 % = 14 Jahre. 

Das „vorläufige fiktive neue Baujahr" des Gebäudes aufgrund der durchgeführten Baumaßnahme beträgt 
somit: 

Jahr der Fertigstellung 1998 — fiktives Alter im Erneuerungsjahr 14 Jahre = 1984. 

In Abhängigkeit von: 

der üblichen Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und 

dem („vorläufigen fiktiven neuen") Gebäudealter (2024 - 1984 = 40 Jahre) ergibt sich eine (vorläu-

 

fige fiktive) Restnutzungsdauer von (70 Jahre - 40 Jahre =) 30 Jahren 

und aufgrund des Modernisierungsgrads ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode 
„Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 30 Jahren. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der 
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundelie-
gende Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1 ], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen 
Sachwertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschafts-
kraft der Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, 
sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bun-
desdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

bestimmt. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertver-

fahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie 
offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer  etc.  mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erfor-

derlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in 

den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Er-

fahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hier-

durch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) 
eintretenden Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe 
angerechnet. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

• Balkonsanierung bzw. Fertigstellung -7.500,00 € 

• Anstrich bewitterte Holzbauteile und Holzfenster bzw. -10.000,00 € 
tlw. Austausch aufgrund schadhaftem Holzwerk 

• Erneuerung Heizungsanlage -15.000,00 € 

• Fertigstellung Innenausbau, -2.500,00 € 

kleinere Schönheitsreparaturen 

Summe -35.000,00 € 

Dipl.-Ing. Katrin Begere Seite 20 von 47 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

